
 
 

 

  

 

2020-12-09 Ergänzende Klarstellung                          
zum Antrag vom 17.11.2020 „Bildung und Betreuung im 
Grundschulalter“ 

 

 

 

Ergänzende ausführliche Klarstellung der Formulierung 
"in Anlehnung" zu unserem vorliegenden Antrag v0m 17. 
November 2020 zu Punkt 2 

„Bildung und Betreuung im Grundschulalter“ 

 

 

“In Anlehnung” bedeutet für uns, dass man jeden 
möglichen Spielraum in der Ausgestaltung eines 
gemeinsamen Konzeptes – auch rechtlich - abklopfen 
muss.  

Oberster Gesichtspunkt dabei muss sein, dass alle 
Kinder Lemwerders gleich zu behandeln sind. 

Gute Ansätze der Hortarbeit, Erfahrungen aus der 
Ganztagsschularbeit sowie die bekannten Bedürfnisse 
der Erziehungsberechtigten in Bezug auf eine 
sinnvolle Betreuungszeit sollten von Verwaltung und 
Einrichtungen skizziert werden und in einem Vorschlag 
für den weiteren Projektablauf münden (Termin 31.März 
2021). 

 

gez. 

Meinrad Rohde   Harald Schöne   Sven Schröder   Gitta Rosenow 

 

 

 


